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Erwägungen

E. 1
Die Vorinstanz ist auf das Rechtsmittel des Beschwerdeführers nicht eingetreten.
Anfechtungsgegenstand ist deshalb grundsätzlich nur die Frage, ob sie zu Recht einen
Nichteintretensentscheid gefällt hat ( BGE 135 II 38 E. 1.2; 139 II 233 E. 3.2).
Diesbezüglich hat die Beschwerde eine Begründung zu enthalten, in welcher in gedrängter
Form dargelegt wird, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2
BGG ), was eine sachbezogene Auseinandersetzung mit dessen Erwägungen erfordert (
BGE 140 III 115 E. 2; 142 III 364 E. 2.4). Der Beschwerdeführer äussert sich zur
offenkundig verpassten Beschwerdefrist im kantonalen Beschwerdeverfahren überhaupt
nicht. Auf die Beschwerde ist folglich mangels Begründung nicht einzutreten.

E. 2
Nur der Vollständigkeit halber sei festgehalten, dass auch die Ausführungen zur
obergerichtlichen Eventualbegründung in der Sache, die stille Lohnpfändung sei gesetzlich
nicht verankert, werde aber von der Praxis zugelassen, wobei namentlich die Zustimmung
aller Gläubiger erforderlich sei, nicht genügend wären. Die Eventualbegründung trifft in
allen Teilen zu und entsprechend - d.h. weil die stille Lohnpfändung gesetzlich gerade nicht
vorgesehen ist, sondern im Gegenteil gemäss Art. 99 SchKG dem Arbeitgeber stets
anzuzeigen wäre und das "Institut" insofern auf reiner Kulanz des Betreibungsamtes beruht
- geht die Behauptung, im Zusammenhang mit der zur Beibringung der
Zustimmungserklärungen der Gläubiger gesetzten Frist sei Bundesrecht verletzt worden, an
der Sache vorbei.

E. 3
Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als offensichtlich nicht hinreichend
begründet, weshalb auf sie nicht eingetreten werden kann und der Präsident im
vereinfachten Verfahren entscheidet ( Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG ).

E. 4
Wie die vorstehenden Erwägungen zeigen, konnte der Beschwerde von Anfang an kein
Erfolg beschieden sein, weshalb es an den materiellen Voraussetzungen der unentgeltlichen
Rechtspflege fehlt ( Art. 64 Abs. 1 BGG ) und das entsprechende Gesuch abzuweisen ist.

E. 5
Die Gerichtskosten sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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